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VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT 

über die 4. nicht öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 26.06.2025, um 
19:00 Uhr im Bewegungsraum des Kubus, am Kindercampus Sulz unter dem Vorsitz von Bürgermeis-
ter Michael Schnetzer. 

Anwesende GemeindevertreterInnen 

BGM Michael Schnetzer, Christoph Bawart, Matthias Walser, Michael Kieber, Gabriele Schwärzler, 
Lothar Mathies, Martin Hron, Dolores Egger, Florian Vinzenz, Valentin Welte, Judith Peter, Jochen 
Seidl, Erika Kicker, Aaron Schnetzer, David Reichart, Markus Morscher, Günter Baldauf, Robert Mad-
lener, Ulrich Ströhle, Ulrike Lampert, Gernot Ender 

Entschuldigte GemeindevertreterInnen 

Vize-BGMIN Gerda Schnetzer-Sutterlüty, Martin Dörler, Yvonne Lehninger, Wolfgang Mittempergher, 
David Bischof, Nikolaus Kühne, David Jeremy Calzone, Adriane Windner, Christina Pöder, Katja Tre-
zek, Lukas Feurstein, Pierre Mitternöckler, Dudu Ilik, Karin Schießl, Michaela Gröfler-Lang 

Schriftführer 

Daniel Novak 

Tagesordnung 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung der letzten Verhandlungsniederschrift 
3. Berichte 
4. Liegenschaftskauf, Gst-Nrn 1141, 1142, 1152 (KG Sulz) 
5. Darlehensaufnahme Liegenschaftskauf, Gst-Nrn 1141, 1142, 1152 (KG Sulz) 
6. Optionsvereinbarung und Baurechtsvertrag TEERAG-ASDAG GmbH 
7. Allfälliges 

Erledigung der Tagesordnung 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung der Gemeindevertretung. Er begrüßt die Anwe-
senden und stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist und Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. 

Gemäß § 37 Abs. 4 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, i.d.g.F. nimmt der Vorsitzende die Angelo-
bung der noch nicht angelobten Gemeindevertreter im Ersatz in der Weise vor, dass er die Gelöb-
nisformel vorspricht und die anwesenden GemeindevertreterInnen dann einzeln nach Nennung 
des Namens mit "Ich gelobe" antworten. 

Er erläutert, dass die Verweigerung des Gelöbnisses gemäß § 39 Abs. 1) lit. d) GG den Mandatsver-
lust zur Folge hat. Dies gilt auch für ein Gelöbnis unter Bedingungen oder mit Zusätzen. 




